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Weibchen. Bei allen Bastardzuchteu wird man die Farben beider Eltern mehr oder weniger

vereinigt finden. Die Farbe der Stiogiitzbastarde zeigt ein mattes Grau im Jugendkleide, die

etwas intensiveren Farben des Vaters kommen erst nacli der ersten Jugendmauser allmählich

zur Verfärbung. Manchmal fällt die Zeichnung wunderschön aus. Heri'scht bei einem Bastai-de

die Kanarienfarbe vor, d. h. ist der Körper rein gelb und nur an beiden Flügeln und am Kopfe

die Distelzeichnung vertreten, dann haben wir einen prächtigen Vogel, der hoch im Preise steht.

Hänflingsbastarde sind in der Regel in der Zeichnung weniger schön, die graubraune Hänflings-

farbe ist hier vorherrschend; desto begabter sind sie aber in gesanglicher Beziehung Das Gleiche

o'ilt von der Farbe der Zeisigbastarde ; auch im Gesang vermögen sie leider den bescheidensten

Ansprüchen kaum zu genügen. Grünfink-. BiTchfink- imd Gimpelbastardzucht wir<l wohl selten

betrieben, da in Farbe und Gesang nichts erhebliches erreicht wird. Ich selber habe deren

noch keine gezüchtet. Die Bastardzucht ist interessant und unterhaltend, sie gewälirt manches

Vergnügen, aber aucli mancherlei Enttäuschung.
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Kleine Mitteilungen.

Einfuhrverbot geschützter Vögel. Nach Mitteihmg des

oiJgen. DeparteuR'ut des Iimeru wurde die Einfuhr

von in der Schweiz geschützten Vogelarten verboten,

um dem Massenvogelfang, wie er im ßheinthal immer

noch betrieben wird, auf wirksame Weise entgegen-

zutreten. Es ist desshalb nicht gesagt, dass das Halten

und die Einbürgerung von geschützten Vögeln über-

haupt verboten sei. Wer z. B. Nachtigallen zum Zwecke

der Ansiedelung einführen will, braucht nur ein Ge-

such hierfür an das eidgen. Departement des Innern

zu richten, wobei das Ansiedelungsgebiet und die Zahl

der einzuführenden Vögel zu bezeiclmen sind, ebenso

die ZoUstätte, über welche die Einfuhr stattfinden soll.

Schweizer. Ornithologische Gesellschaft. Die ordeut-

lichu DLkgiertcn - Vursiimmlung tiudet Sonntag den

15. .Juni nächsthin, vormittags 10 Uhr, im Kasino

in Winterthur statt. Auf der Traktandenliste stehen:

1. Protokoll. 2. Jahresbericht. 3. Jahresrechnung. 4. Mit-

teilungen betreffend das Verhältnis zum Schweiz, land-

wirtschaftlichen Verein. 5. Gesuch des oruithol. Vereins

Bischofszell betr. das Lotteriewesen bei Ausstellungen

im Kanton Thurgau. 6. Vergebung der Ausstellung

pro 1903. 7. Antrag des Centralkomitees betr. das Ver-

einsorgan. 8. Antrag des Centralkomitees über Ände-

rung der Statuten und Ecglemente. 9. Verschiedenes.

Nach den Verhandlungen wird ein gemeinschaftliches

Mittagessen eingenommen und bittet daher das Central-

komitee um Angabe der Zahl der Delegierten bis 14. Juni.

Ornithologische Postkarte. Glücklicherweise giebt es

noch Meuschou, wulclie neben der Erfüllung der oft

schweren Anforderungen, die au unsere beruflichen

Pflichten gestellt werden, doch noch ein Mussestünd-

chcu finden, ihre Gedanken den gefiederten Bewohnern

in Gottes freier Natur zu widmen. So bringt uns der

unermüdliche Oruithologe, Herr Pfarrer Krefz in Leib-

stadt, allgemein bekannt unter seinem Schriftstellor-

namen Burkhard von der Limmat, eine ornithologisclie

Postkarte, welche für Jeden Freund der Vogelwelt eine

willkommene Erwerbung sein dürfte. In hübscher

Gruppierung finden wir auf diesci- Postkarte iu mög-

lichst naturgetreuer farbiger Ausführung, einheimische

und fremdländische Sing- und Ziervögel, so die Nachti-

gall, die Kohlmeise, den Wellensittich, den Omnicolor-

sittich, den Goldfasan und verschiedene Prachtfiuken

(Zebra-, Tiger- und Schmetterlingsfink, Helenafasän-

chen, rotschwänziger und goldbrüstiger Astrild). Wir

können diese Postkarte allen Freunden der gefiederten

Welt aufs beste empfehlen. D.

Aus der lledaktioiisstiibe.

Hrn. G. B. in M. Mit Ihrer Ent-

rüstung über das systematische

Durchwühlen von Ameisenhau-

fen seitens Unberufener gelien

auch unsere Ansichten einig.

Die verschiedenen Spechtarten

werden „denjenigen die es an-

geht" wenig Dank dafür spen-

den. Was den c/ruuen Yoijel, den

Sie beobachtet, anbetrifft, so

giebt uns Ihre Beschreibung

über die Art desselben nicht

genügend Aufschluss. Mög-
licherweise haben wir es mit

der Gartengrasmücke zu thun.

Fräulein B. S. in Malans. Die

Krähen und Elstern stehen nicht

unter dem Schutze des Bundes. Daher steht es den

ornithologischen Vereinen frei, für diese Vögel Ab-

schussprämien zu bezahlen. Was die „Drozzel" (Grau-

amsel) anbelangt, so ist unter diesem Namen jeden-

falls die WachhoMerdrossel (Turdus pilaris) zu verstehen.

Der Fang dieser Vögel ist nach dem Buudesgesetz

über Jagd- und Vogelschutz erlaubt; dass aber noch

ein Schussgeld von 15 Ep. per Stück bezahlt wird,

ist für mich das Allerneueste. Ich werde mich an zu-

ständiger Stelle hierüber erkundigen. Es scheinen dort

ganz italienische Zustände zu herrscheu.
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